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J. 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin 1st Inhaberin des erteilten 

europãischen Patents Nr. 0 205 509 (Aniueldenumxner 

86 900 116.4). 

Die Patentansprüche 1, 11 und 13 haben folgenden 

Wortlaut: 

11 1. A force measuring device comprising: 

a base member (12, 42) having an upper cylindrical 

recess; 

a force introduction member (11, 41) formed as a piston 
and inserted into said cylindrical recess of said base 

member having a lower end surface (26) arranged opposite 

in spaced relationship to a bottom surface (20) of said 

base member; 
an elastomeric material (13; 43) arranged between said 

surfaces and in a gap (18; 46) provided between a 

peripheral cylindrical surface of said force introduction 

member and a cylindrical surface of said recess; 

at least one pressure sensor (15; 44) in contact with 

said elastomeric material, 

characterized in that said elastomeric material is 

essentially bubblefree, and said gap is essentially 

completely filled with said elastomeric material which 

strongly adheres to the surfaces of said base member and 

said force introduction member. "  

"11. A method of producing a force measuring device 

comprising the steps of: 

mixing reactant components of a synthetic elastomeric 

material, 

initiating reaction in said mixture, 

C) arranging at least one pressure sensor within a potlike 

base member, 
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2 	 T 201/91 

filling a desired quantity of said mixture into said 

potlike base member as a mould, 

exerting a multiple gravity acceleration on said mould 

in direction of a longitudinal axis thereof for a 

predetermined time, and 

completing reaction of said mixture until 

solidification of said elastomerjc material." 

11 13. A method of producing a force measuring device 

comprising the steps of: 

mixing reactant components of a synthetic elastomeric 

material, 

initiating reaction in said mixture, 

filling a desired quantity of said mixture into a 

potlike base member as a mould the bottom of which is 

provided with an opening closed by removable member, 

exerting a multiple gravity acceleration in the 

direction of a longitudinal axis thereof onto said 

potlike base member for a predetermined period, 

completing reaction of said mixture until 

solidification of said elastomeric material, and 

replacing said removable member by pressure sensor 

means." 

Patentanspruche 2 bis 10, 12 und 14 sind abhängige 

Patentanspruche. 

III. 	Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen das 

Patent wegen mangeinder Neuheit, bzw. erfinderischer 

Tätigkeit seines Gegenstands im Hinblick u.a. auf folgende 

Entgegenhaltungen Einspruch erhoben: 

US-A = US-A-3 410 135 und 

GB-A = GB-A-959 352. 
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Im Laufe des Einspruchsverfahrens hat die Beschwerde-

gegnerin beantragt, die Verfahrensprache von Englisch in 

Deutsch zu wechseln, womit die Beschwerdeführerin sich 

einverstanden erklàrt hat. 

Der Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung zurUck-

gewiesen. Zur Begründung hat die Einspruchsabteilung im 

wesentlichen ausgeführt, daB nach den Entgegenhaltungen 

US-A (Fig.7, Bezugszeichen (21)) und GB-A (Fig.3, Bezugs-

zeichen (25)) jeweils gesonderte Ringe zum Zentrieren und 

Auffangen von Seitenkrâften vorgesehen seien. Die Druck-

schriften gàben keinen Hinweis, das Elastomer in Spalten 

einstückig vollstândig hochzuziehen, zumal die Erwartung 

eventueller Fertigungsschwierigkeiten den Fachmann 

instinktiv hiervon abhalten *zerde, da die Seitenkräfte mit 

einem gesonderten Material sicher beherrscht werden 

könnten. Zudem würden elastoinere wie auch hydraulische 

KraftineBzellen üblicherweise nicht als prãzise gelten, so 

daB sie lediglich für Sonderaufgaben mit beispielsweise 

besonderer âu6erer Foringebung herangezogen würden. Die 

Lehre, daB nach Fig.1 von GB-A der Steinpel (5) an dent 

Druckelastomer (7) angeklebt sei, gebe keine Anregung für 

eine vollstãndige Verkiebung oder Haftung der gesamten 

Oberfläche des Elastomers, da der Stempel (5) durch em 

Plättchen (16) am Herausfallen gehindert werde.und daher 

die Konstruktion auch ohne Verkiebung funktioniere. Eine 

Lehre zur Blasenfreiheit des Elastomers sei in keiner der 

beiden Schriften erwähnt. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde eingelegt. 

Ihr Vorbringen, das sie in der auf ihren Hilfsantrag hin 

durchgeführten mnündlichen Verhandlung noch ergänzt hat, 

lãBt sich wie folgt zusammenfassen: 
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Das Merkmal der Blasenfreiheit des Elastotners sei zwar in 

den genannten Druckschriften nicht ausdrücklich erwâhnt, 

lasse sich aber ohne weiteres aus dessen dort arigegebener 

Wirkung entsprechend einer Flüssigkeit ableiten. Da 

Flüssigkeiten in der Physik als inkoinpressibel gãlten, so 

folge daraus, daB auch das Elastoiner der beiden Entgegen-

haltungen blasenfrei sein müsse. Abgesehen davon sei der 

Ausdruck "im wesentlichen blasenfrei" ungenau. Ausgehend 

von der Vorrichtung gemäB Fig.7 von US-A könne der 

Fachmann den federnden Zentrierring (21) entweder dadurch 

ersetzen, daB er den Rand (20) des elastomeren Materials 

(2) bis zur Mündung des Spalts (19) hochziehe, oder 

dadurch, daB er ein ringfärniiges Element (25) aus 

elastomerem Material, das GB-A zu entnehmen sei, einbaue. 

Dabei sei eine vollständige Fullung des Spalts lediglich 

das Ergebnis routinemal3iger Erprobung. Es sei auch zu 

bemerken, daB es für den Fachinann, ausgehend von der 

Vorrichtung gemäl3 GB-A, naheliege, das elastomere Material 

des ringförinigen Elements (25) durch eine Verlangerung des 

elastomeren Ma-terials zwischen Basiselement und Kolben zu 

ersetzen; dabei seien die erwähnten "clearances", die em 

Eindringen des elastoineren Materials in den Spalt 

erlaubten, als Anregung zu bewerten. Bezüglich der 

Verfahrensanspruche sei aus DE-C (DE-C2-2 919 498) em 

Verfahren zur Herstellung von blasenfreien Gegenstanden 

bekannt, wobei ein Verfahren zur Herstellung der 

Vorrichtungen des Streitpatents auch aus den gleichen 

GrUnden naheliègend sei.. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. 

VI. 	Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde als 

unbegrUndet zurückzuweisen. 

01563 	 •. .1... 



I L'../ ..L. 

Zur BegründUng ihres Antrags bringt die Beschwerdegegnerin 

folgende Argumente vor: 

Bei der Erfindung liege das elastoinere Material als Masse 

vor, die sowohi den Bodenraum als auch den Spalt ausfülle. 

Bezüglich des Begriffs "essentially" sei darauf hinzu- 

weisen, daB dies ein üblicherHinweis auf technische 

Unvollkominenheiten sei. Bei dér Vorrichtung gemaB US-A sei 

die Fullung des Spalts durch das elastomere Material 

unvollständig, wobei im freien Raum über dem Rand des 

elastomeren Materials ein Zentrierring zur Begrenzung der 

schrãgstellung des Kolbens vorgesehen sei. Bei der 

Vorrichtung gemãB GB-A sei der obere Teil des Spalts nicht 

mit Gununimaterial ausgefüllt, und der Hinweis auf einen 

"restraining ring" oder alternativ "sufficiently small 

clearances" deute auf einen Raum hin, der nicht mit einer 

Masse elastomeren Materi-als ausgefüllt sei. Da der Stand 

der Technik keine Anregung für einen Aufbau mit einer 

vollstândigen Ausfüllung durch eine Masse elastomeren 

Materials gebe, die zusãtzlich die übrigen Merkinale 

(Blasenfreiheit, Haftung) des angefochtenen Patent-

anspruchs aufweise und zu dem vorteilhaften Ergebnis, das 

aus dein mit der Stellungsnahme zum Schriftsatz der 

Beschwerdeführerin vorgelegten Versuchsbericht zu 

entnehmen sei, führe, könne ein soicher Aufbau nur das 

Ergebnis einer "ex post facto" Betrachtungsweise sein. 

AuBerdem enthalte der Stand der Technik keinen Hinweis auf 

ein Verfahren zur Herstellung einer Kraftmei3einrichtung im 

Sinne des Streitpatents, und die angefochtenen Patent-

ansprüche 11 und 13 seien auch erfinderisch. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zulâssig. 
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2. 	Patentanspruch 1 

	

2.1 	Offenbarung der Erfindung 

2.1.1 Die Beschwerdeführerin hat das Argument vorgebracht, daB 

das Streitpatent die Erfindung nicht deutlich und 

vollständig of fenbare; insbesondere seien die Merkrnale, 

daB das elastomere Material "liii wesentlichen blasenfrei 

("essentially bubble-free") 1st" und daB "der Spalt un 
wesentlichen vollstandig mit dem elastomeren Material 

gefüllt ist" ("said gap is essentially completely filled 

with said elastoineric material") im angefochtenen 

Patentanspruch 1 nicht deutlich. Da aber zunächst das 

Streitpatent in der Beschreibungund den Zeichnungen 

Ausführungsbeispiele vom Aufbau der beanspruchten 

Kraftmel3einrichtung mit Angaben wie z. B. Materialien und 

Herstellungsverfahren beschreibt, 1st die Kammer der 

Auffassung, daB das Streitpatent die Erfindung so deutlich 

und vollstàndig offenbart, daB ein Fachmann sie ausführen 

kann (Art. 100 b) EPU). 

2.1.2 Das Argument der Beschwerdeführerin, daB die technische 

Lehre des Patentanspruchs 1 nicht vollständig sei, weil 

sie nur unter Einbeziehung des Nebenanspruchs 11 

verstanden werden känne, ist nicht zutref fend. Nach 

Artikel 69 (1) Satz 2 EPU sind die Beschreibung und die 

Zeichnungen zur Auslegung der Patentanspruché heranzu-

ziehen. Der Fachmann kann hier die technische Lehre des 

Patentanspruchs 1 unter Zuhilfenahme der Beschreibung 

(siehe Spalte 2, Zeile 53 bis Spalte 10, Zeile 7) 

verstehen und ausführen. Er bedarf hierzu nicht die Lehre 

des Patentanspruchs 11 oder 13. 

AuBerdein hat die Beschwerdegegnerin bezüglich des 

angefochtenen Patentanspruchs 1 überzeugend dargelegt, daB 

der Ausdruck "essentially" in Zusammenhang mit den 
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unvermeidlichen linvolikommenheiten jeder hergesteliten 

Vorrichtung auszulegeri sei. Aus der Patentschrift, und 

insbesondere den Zeichnungen ergibt sich, daB der Raum 

zwischen Basiselement und Kolben und insbesondere der 

Spalt vollständig durch eine Masse oder einen Block aus 

elastomereni Material gefüllt sein soil. GleicherxnaBen ist 

der Ausdruck "im wesentlichen" ("essentially") im 

Zusa1ninenhang mit "blasenfrei" als technische Tinvoll-

komnmenheit anzusehen. 

Was das Merkmal "blasenfrei" selbst anlangt, kânnte dieses 

zwar nur das elastomere Material betreffen. Jedoch würde 

ein Element aus elastomneremn Material, das nicht aus einemn 

einzigen Block besteht und das nicht den ganzen Rauin 

zwischen Basiselement und Kolben ausfüllt, Luft- oder 

Gasbiasen zwischen dem elastomeren Material und den 

Flãchen des Basiselements und/oder des Kolbens 

einschlieBen, wobei durch Betãtigen des Kolbens diese 

Luft- oder Gasbiasen in das elastomere Material eindringen 

kónnten. Aus diesemn Grund ist die Kamnmer der Auffassung, 

daB das Merkmal "das elastomere Material ist un 

wesentlichen blasenfrei", in Verbindung mit den anderen 

Nerkmalen, nur als "das elastomnere Material ist als em 

blasenfreier Block gestaltet und den Raum zwischen Kolben 

und Basiselement im wesentlichen voilstândig füllt" 

verstanden werden kann. Im übrigen entspricht diese 

Interpretation den Zeichnungen und 1st durch die 

Beschreibung des Streitpatents, insbesondere durch die 

Angaben über das Herstellungsverfahren, gestützt. 

2.2 	Neuheit 

2.2.1 Dem Stand der Technik 1st keine KraftmeBeinrichtung zu 

entnehmnen, bei der ein blasenfreier Block aus elastomeren 

Material den Raumn zwischen Kolben und Basiselement un 
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wesentlichen vollstàndig füllt. Daher gilt der Gegenstand 

des Patentanspruchs 1 als neu (Art. 54 EPU). 

2.3 	Erfinderische Tätigkeit 

2.3.1 Aus US-A (siehe Spalte 1, Zeilen 53bis 55; Spalte 2, 

Zeile 64 bis Spalte 3, Zeile 7; Fig. 7) ist eine 

KraftmeBeinrichtung bekannt, die folgende Eleinente 

aufweist: 

ein Basiselement (1) mit einer oberen zylindrischen 

Ausnehmung, 

ein Krafteinleitungselement (3), das als Kolben 

ausgebildet und in die zylindrische Ausnehmung des 

Basiselements (1) eingesetzt ist, wobei die untere 

Stirnfläche des Kolbens einer Bodenfläche des Basis-

elements (1) in Abstand gegenübersteht; 

elnen Block (2) aus elastoinerem Material, der zwischen 

diesen Flächen und in einem ringförinigen Spalt (19), der 

zwischen einer zylindrischen Umfangsflâche des Kraft-

einleitungselements (3) und einer zylindrischen Fläche der 

Ausnehmung gebildet 1st, angebracht ist, und 

zumindest einen Drucksensor. 

Gegenüber dem Gegenstand des angefochtenen Patentanspruchs 

1 1st aber hierbei der Spalt (19), wie aus Fig. 7 

ersichtlich, nur teilweise mit elastomerem Material (2) 

gefUllt. 

2.3.2 Da in der KraftineBeinrichtung gemàB GB-A (siehe Seite 2, 

Zeile 63 bis Seite 3, Zeile 7; Fig. 3) das elastoinere 

Material (25, 30) nicht aus einem Block besteht, der auch 

im Spalt zwischen Basiselement und Kolben angebracht ist, 

sondern zwei Eleinente ("the rubber-like transmitting pad 

(30) 11 , " the centring guides (25) 11 )aufweist, ist diese 

Entgegenhaltung weniger relevant als US-A. 

01563 	 .../... 



2.3.3 Bei der KraftineBzelie nach US-A (siehe Spalte 2, Zeile 64 

bis Spalte 3, Zeile 7; Fig. 7) 1st der Spait (19) von 

geringer Breite, urn das Auslaufen des elastorneren 

Materials wãhrend des Betãtigens des Koibens (3) zu 

verhindern; der Rand erlaubt eine etwa schràge Lage des 

Koibens ohne Reibung zwischen Kolben und Basiselernent; urn 

die Schràgheit des Kolbens (3) in bezug auf die Wânde der 

zyiindrischen Ausnehrnung zu begrenzen, kann zusâtzlich 

("in addition"), d. h. in einer Alternativforrn, em 

federnder Zentrierring ("a resilient washer") (21) un 

Spalt (19) vorgesehen werden. 

2.3.4 GernãB dern Streitpatent (siehe Spalte 1, Zeilen 17-44) hat 

die aus Fig. 7 des Dokurnents US-A bekannte Vorrichtung 

folgende Nachteile: (a) hohe Transversalkràfte kónnen auf 

das elastornerische Material der Vorrichtung, wenn sie 

keinen federnden Zentrierring enthãlt, übertragen werden 

und daher eine unzutreffende Kraftinessung ergeben; 

(b) die in US-A vorgeschlagene Lãsung, d. h. der federnde 

Zentrierring, schaf ft neue Reibungskornponenten; 

(C) auBerdem kann aufgrund der Breite des Spalts (19) das 

elastornere Material irn Spalt steigen, was zu weiteren 

Ungenauigkeiten der Kraftrnessung führen kann. 

2.3.5 Das Patent hat sich die Lósung dieser Probleine zur Aufgabe 

gesteilt. GernâB dern Streitpatent soil eine Vorrichtung der 

• 

	

	 obengenannten Art, bei der zutnindest ein Drucksensor in 

Kontakt mit dern elastomeren Material steht, 

und bei der zusãtzlich 

das elastoinere Material im wesentlichen blasenfrei ist 

und 

der Spalt im wesentlichen vollstàndig mit dern 

elastorneren Material gefüllt 1st, wobei 

das elastornere Material fest an den Flãchen des 

Basiselementes und des Krafteinleitungselementes haftet, 

diese Aufgabe erfüllen. 

01563 



10 	 T 201/91 	
01 

Der von der Beschwerdegegnerin eingereichte Versuchs-

bericht zeigt in überzeugender Weise die Zusammenwirkung 

der kennzeichnenden Merkinale. 

2.3.6 US-A (siehe Fig. 7) zeigt eine unvoilständige Füllung des 

Spalts (19) und gibt keinen Hjnweis darauf, dal3 der Spalt 

im wesentlichen vollstãndig mit dem elastoineren Material 

gefüllt sein kann. mi Gegenteil weist US-A (siehe 

Spalte 2, Zeilen 67-70) darauf hin, daB die Lippe (20) des 

elastomateren Materials (2) in den Spalt (19) hineinragt 

("engagest'), was nach Meinung der Kammer nicht auf eine 

vollstandige, sondern auf eine begrenzte Füllung des 

Spalts im AnschiuB an die Füilung des Raums zwischen der 

Stirnflàche des Koibens (3) und der Bodenfiàche des 

Basiseiements (1) hindeutet. AuBerdem weist US-A (siehe 

die gleiche Textsteile) darauf hin, daB die Lippe (20) des 

elastomateren Materials (2) im Spalt (19) die Funktion 

hat, den Kolben (3) im Basiselement (1) zu zentrieren. Die 

Anordnung nach Fig.7 soil aber eine bestiinmte schräge 

Stellung des Koibens (3) in bezug auf das Basiseleinent (1) 

erlauben. Daher 1st die Kanuner der Meinung, daB US-A in 

bezug auf die Zentrierungsfunktion wie aus Fig.7 

ersichtlich auf eine Füilung des Spalts (19) durch 

elastotneres Material lediglich am unteren Tell des Spaits 

und in bezug auf die erlaubte schräge Stellung des Kolbens 

auf einen frelen Rauin oberhaib des Rands (20) hindeutet. 

2.3.7 Es 1st welter anzumerken, daB US-A (siehe Spalte 1, 

Zellen 29 bis 34; Spalte 2, Zeile 70 bis Spalte 3, 

Zeile 1) den Hinwels enthãlt, in Ubereinstimrnung mit der 

erwâhnten Aufgabe der Vorrichtung, daB em Uberlaufen des 

elastoineren Materials verhindert werden soil. Nach Meinung 

der Kammer deutet auch dieser Hinwëis auf elne gezielt 

unvollständige Füllung des Spalts (19), d. h. bis zu elner 

Stelle in bezug auf die MUndung des Spalts, bel der em 
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Uberlaufen des elastomeren Materials auch bei hoher Last 

verhindert wird. Eiri weiteres Anzeichen dafür, daB die 

Lippe (20) aus elastomeren Material sich nicht bis zur 

Mündung des Spaits (19) erstreckt, ist nach Meinung der 

Kanuner darin zu sehen, daB US-A (siehe Spalte 3, Zeilen 5- 

7) zu entnehmen ist, daB zur Begrenzung der schragen 

Ste].lung des Kolbens im ringformigen Rauln zwischen Kolben 

und Basiseleinent zusãtzlich ("in ad-dition") ein federnder 

Zentrierrthg ("a resilient washer") vorgesehen werden 

kann. Diese bestinunte Funktion des federnden Zentrierrings 

(21), der die schrãge Stellung des Kolbens begrenzen soil, 

unterscheidet sich von der Zentrierfunktion der Lippe 

(20), und die Bezeichnung dieser Teile (federnd, bzw. 

elastoinere) deutet auf unterschiedliche Materialien hin. 

Daher ist die Kammer der Meinung, daB US-A auf einen Raum 

hindeutet, der nicht mit einein einzigen elastomeren 

Material gefüllt ist. 

2.3.8 Zwar sind Zentrierringe (25) in GB-A (siehe Fig. 3 und 

Seite 2, Zeilen 104-108) vorgesehen, wobei diese Zentrier-

ringe aus Guminimaterial sein kônnen; der Zentrierring (25) 

soil die Funktionen haben, die Reibungskrãfte wàhrend der 

Betätigung herabzusetzen und seitlichen und exzentrischen 

Krafteinwirkungen zu widerstehen; diese letzte Funktion 

deutet hin auf Eigenschaften des Ringmaterials, die sowohl 

federnd wie auch "nicht federnd" sein kännen, und unter-

scheidet sich von der Funktion des federnden Zentrierrings 

(21) áus US-A, der eine bestimmte schräge Lage des Kolbens 

erlauben soil. Gummilnaterial ("rubber") gemáB GB-A (siehe 

Seite 2, Zeilen 80-90 und 104-108; Seite 2, Zeile 130 bis 

Seite 3, Zeile 7) wird aber sowohi für das elastotnere 

Material zwischen der Stirnfláche des Kolbens (26, 24) und 

der Bodenfláche des Basiseleinents (23) als auch für das 

elastoinere Material des Zentrierrings (25) verwendet, und 

1st als ein verhâltnismàBig wenig zusaxninendrückbares 

("incompressible") Material, das eine Kompression 
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"hydrostatisch" übertragen kann, definiert. Das elastoitiere 

Material des Zentrierrings (25) nach GB-A hat aber die 

gleichen Eigenschaften wie das elastoinere Material (2) 

zwischen der Stirnfläche des Kolbens (3) und der Boden- 

flàche des Basiselements (1) gemãB US-A; daher unter-

scheidet sich der Zentrierring (25)aus GB-A vont federnden 

Zentrierring ("resilient washer") (21) nach US-A sowohl 

in bezug auf die Funktion als auch in bezug auf das 

Material (siehe den Paragraph 2.3.7, oben). Aus diesem 

Grund hat nach Meinung der Rammer die Einstellung eines 

Zentrierrings (25) gemã1 GB-A anstelle des federnden 

Zentrierrings (21) in Fig. 7 von US-A nicht nahegelegen. 

Diese Einstellung würde auch nicht zum Gegeristand des 

angefochtenen Patentanspruchs 1 führen, der einen Block 

aus elastornerent Material aufweist. 

2.3.9 GB-A ist aber auch kein Hinweis zu entnehmen, daJ3 der 

Zentrierring (25) sich bis zur Mündung des Spalts 

erstrecken und so den Spalt mm wesentlichen ausfüllen 

kann. GB-A 1st auch kein Hinweis zu entnehmen, daB der 

Zentrierring ein Verlãngerungsrand des unter dent Kolben 

(24, 26) befindlichen elastoineren Materials 1st. mm 

Gegenteil enthàlt die aus GB-A (siehe Seite 2, Zeilen 97-

104 und Fig. 3) bekannte Kraftme8einrichtung zur 

Vermeidung des Auslaufens von elastomerem Material durch 

den Spalt entweder eine Art Dichtungsringe ("restraining 

rings") • (33) am unteren Teil des Spalts oder, alternativ, 

leeren Raum ("clearances"). Zwar könnte, bei einem 

Ausführungsbeispiel, bei dent ("clearances") eingebaut sein 

würden, das elastoinere Material unter dent Kolben, entgegen 

den Angaben zur vorgesehenen Funktion dieses Merkmals, 

durch diese "clearance" auslaufen und in Kontakt mit dent 

elastomeren Material mt Spalt kommen. Dabei würde sich 

aber nicht, ohne besondere Hersteliungsschritte, die der 

Entgegenhaltung nicht zu entnehmen sind, ein Block aus 

blasenfreiem elastomerem Material mm Sinne des Streit- 
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patents ergeben. Aul3erdem ist auch anzumerken, daB das 

ringförmige Element (25) aus elastomerem Material jeden-

falls die Eigenschaft zugeschrieben wird, daB es Reibungs-

kràfte während der Betàtigung herabsetzt, und damit würde 

sich durch eine Verbindung der beiden Teilbereiche aus 

elastomerem Material eine Vorrichtung ergeben, bei der das 

elastomere Material im Spalt liii Gegensatz zur Angabe des 

angefochtenen Patentanspruchs 1, nicht fest an den Flächen 

des Basiseleinents und des Kolbens haftet. 

2.3.10 Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Arguniente in 

bezug auf die Blasenfreiheit des elastomeren Materials und 

seine Haftungseigenschaften treffen nicht den Gegenstand 

des geltenden Patentanspruchs 1. Hier kom!nt es darauf an, 

daB dem Stand der Technik kein Hinweis auf eine Vor-

richtung der obengenannten Art zu entnehxnen ist, bei der 

ein einziger Block aus elastomerem Material, der nach 

einem der in der Beschreibung (siehe Spalte 5, Zeile 9 bis 

Spalte 7, Zeile 49; Spalte 8, Zeile 23 bis Spalte 10, 

Zeile 7) erklãrten Behandlungsverfahren, den Raum zwischen 

Basiseleinent und Kolben, und insbesondere den Spalt, 

vollständig ausfüllt. US-A ist kein Hinweis über besondere 

Haftungseigenschaften des Zentrierrings (21) zu entnehmen. 

nfl Gegensatz zum entsprechenden Merkmal des Gegenstands 

des Streitpatents wird dem ringfärmigen Element (25) aus 

elastoinerem Material nach GB-A (siehe Seite 2, Zeilen 104-

108) die Eigenschaft zugeschrieben, daB es Reibungskräfte 

wãhrend der Betätigung herabsetzt (siehe den Paragraph 

2.3.9, oben). Da beim Streitpatent gerade eine hohe 

Haftung verlangt wird, kónnen diese Argumente 

unberücksichtigt bleiben. 

2.3.11 Daher ist der Gegenstand des angefochtenen Patentanspruchs 

1 erfinderisch mm Sinne von Artikel 56 EPU. 
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Patentansprüche 11 und 13 

3.1 	DE-C wurde nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorge- 

bracht. Aus DE-C (siehe Spalte 1, Zeilen 44-51; Spalte 2, 

Zeile 43 bis Spalte 3, Zeile 19) ist ein Verfahren zür 

Herstellung von Teilen aus unter Wãrmeeinwirkung 

aushârtendem Harz bekannt, be! dern Formen unter dem 

Einflui3 von Zentrifugalkrãften mit flüssigem Harz gefüllt 

werden und anschlieBend ein Aushãrten des Harzes erfolgt, 

wobei die Teile ohne Lufteinschlüsse hergesteilt werden 

können. Jedoch ist DE-C kein Hinweis auf die Herstellung 

von Kraftmei3einrichtungen im Sinne des Streitpatents mit 

den damit verbundenen Kraftübertragungs- und Haftungs-

eigenschaften der verschiedenen Teile der Vorrichtung, zu 

entnehmen. In Gegenteil, weist die Angabe, daB nach Ablauf 

der Drehbewegungsperiode die GuBform ausgeformt wird, auf 

einen Verzicht auf irgendeine Haftungseigenschaft hin 

(siehe Spalte 6, Zeilen 9-26). Daher ist DE-C nach 

Auffassung der Kammer nicht relevant und wird als 

verspâtet vorgebracht nicht berucksichtigt (Art. 114 (2) 

EPU). Die weiteren Entgegenhaltungen des Stands der 

Technik geben keinen Hinweis auf ein Verfahren geinäl3 den 

angefochtenen Patentansprüchen 11 und 13. Daher hat die 

Kammer auch gegen die angefochtenen Patentansprüche 11 und 

13 aufgrund des vorgelegten Stands der Technik keine 

Bedenken. 

Somit genügen das europâische Patent und die Erfindung, 

die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des 

Ubereinkommens (Art. 102 (2) EPU), so daB das Patent in 

unverãnderter Form aufrechterhalten werden kann. 

01563 



15 	 T 201/91 

0 
Entscheidungsforniel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

 

 

Der Geschãftstellenbeainte Der Vorsitzende 
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